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LIEBE LESER
«Das Fernsehen erfüllt in erster Linie eine Informations- und Unterhaltungsfunktion»

- diese Aussage entstammt den Programmleitsätzen, auf welche sich der
neue Fernsehstrukturplan abstützt, der auf den I.November 1984 in Kraft treten
soll. Programmdirektor Ulrich Kündig bezeichnete gar als erstes Ziel der aktuellen
Planung, den beiden Säulen Information und Unterhaltung im künftigen Programm
Priorität einzuräumen. (Die neuen Strukturpläne von Radio und Fernsehen werden
in der Rubrik «TV/Radio-kritisch» dieser Nummer ausführlich vorgestellt und
kommentiert).
Bei all diesen Formulierungen überrascht, dass Bildung als gleichwertige Funktion
des Programms wegfällt, obwohl der Programmauftrag sowohl in der gültigen
SRG-Konzession wie in den Entwürfen zum Verfassungsartikel für Radio und
Fernsehen eine Dreiheit von Leistungen vorschreibt: Bildung, Information und Unterhaltung

(Reihenfolge nach Konzession!). Was soll der Wegfall des Begriffs «Bildung»
bedeuten? Missachten die Planer die SRG-Konzession?
Bei der Einführung des Fernsehens und während seiner Kinderjahre hat man die
Bildungsmöglichkeiten des Fernsehens mit grossem Aufwand propagiert - und
überschätzt. Das Fernsehpublikum interessierte sich kaum für spezielle (Aus-)BH-
dungsprogramme, so dass diese schon bald ein klägliches Randdasein fristeten.
Für die künftigen Programme bedeutet die Konzentration auf Information und
Unterhaltung selbstverständlich nicht, dass sich das Fernsehen prinzipiell nicht mehr
um den Kulturauftrag kümmern wird. Diesen will das Fernsehen auch nach 1984
wahrnehmen, indem es Kulturgüter abbildet und verbreitet sowie eigene kreative
kulturelle Beiträge leistet (z.B. Fernsehspiele). Schliesslich sehen die Programmplaner

den für das Medium typischen Beitrag zur Bildung vor allem durch Information
und Unterhaltung gewährleistet. Bezüglich der Bildungsfunktion von Information

heisst es in den Programmleitsätzen: «Die Informationsfunktion umfasst alle
Ereignisse, Themen im Bereich der Gesellschaft und enthält insofern auch eine Kultur-

und Bildungsfunktion - Bildung verstanden als Verminderung der Wissensunterschiede

zwischen den Bevölkerungsgruppen durch Information. Die
Informationsleistungen dienen als Orientierungs- und Entscheidungshilfen für die
Zuschauer. Sie vermitteln Grundlagen zur selbständigen Meinungsbildung des
Bürgers.»

Warum also auf dem Begriff «Bildung» beharren, wenn die Sache indirekt als
abgeleitete Funktion von Information und Unterhaltung mitgemeint ist? Die Beibehaltung

des Begriffes als Orientierungsnorm bleibt sinnvoll, weil damit zwei Gefährdungen

des Programms besser ins Visier gefasst werden können. Zum einen befindet

sich die SRG heute in einem finanziellen Engpass. Diese Situation kann dazu
verleiten, ökonomische Überlegungen ungebührlich in den Vordergrund treten zu
lassen und das Programm einseitig auf Mehrheitspublika auszurichten. Die Versuchung

ist gross, die speziellen Bildungsprogramme zu streichen und bei den
aufwendigen künstlerischen Eigenproduktionen Kürzungen vorzunehmen.
Aber nicht nur gegen diese drohende qualitative Verflachung des Programms kann
die Beibehaltung des expliziten Bildungsauftrages ein wirksamer Stachel sein. Sie
kann auch das Bewusstsein für die Gefahr schärfen, dass bei gewissen Entwicklungen

der Berichterstattung es den (freien) Bürgern zunehmend schwieriger fällt,
sich eine eigene Meinung zu bilden. So befriedigt zwar die Ausrichtung der
Information auf die Aktualität (vgl. entsprechende Tendenzen im Strukturplan des
Fernsehens) das momentane Bedürfnis, über das aufregend Geschehene und
Gemachte informiert zu sein. Die Überfütterung mit zerstückelten Informationen kann
allerdings Zuschauer auch zu benommenen Voyeuren des Welttheaters machen,
die nicht mehr in der Lage sind, ihre Erfahrungen, konfrontiert mit Medienbotschaften,

zu tragfähigen Einsichten zu verdichten.
Mitfreundlichen Grüssen
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